
Öffentliche Sitzung der Vollversammlung vom 27. Juni 2018                                               Beschlussseite
zu A 8 (Neufassung der Abwendungserklärung)

Beschluss: (gegen die Stimmen der CSU, der BAYERNPARTEI, der LKR, der FDP 

und von StRin Sabathil) 

1. Die Abwendung des Vorkaufsrechts durch Abgabe einer Abwendungserklärung 

ist nur dann möglich, wenn der Käufer die in diesem Beschluss unter Ziffer 5. 

aufgeführten Konditionen anerkennt. Die Abwendungserklärung wird 

entsprechend abgeändert. Dies gilt für Vorkaufsrechtsfälle, bei denen der 

Kaufvertrag nach dem Inkrafttreten der neuen Abwendungserklärung 

geschlossen wurde. 

2. Die Abwendungserklärung gemäß Ziffer 1.1 tritt am 01.07.2018 in Kraft.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur möglichen Ausweitung der 

Vorkaufsrechtspraxis auf unbebaute Grundstücke und Grundstücke mit 

Baurechtsreserve sowie auf Ausbauten und Aufstockungen zu erarbeiten und 

dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen.

4. Dem Antrag Nr. 14-20 / A 02920 der Stadtratsfraktion Die Grünen-Rosa Liste 

vom 24.02.2017 wird hiermit entsprochen; dieser ist damit 

geschäftsordnungsgemäß erledigt.

5. Dem Antrag Nr. 14-20 / B 04281 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 04 

– Schwabing-West vom 22.11.2017 wird hiermit entsprochen; dieser ist damit 

satzungsgemäß erledigt.

6. Dem Antrag Nr. 14-20 / B 04540 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 06 

– Sendling vom 05.02.2018 wird hiermit entsprochen; dieser ist damit 

satzungsgemäß erledigt.
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7. Dem Antrag Nr. 1/2018 des Mieterbeirats der Landeshauptstadt München vom 

15.01.2018 wird hiermit entsprochen; dieser ist damit satzungsgemäß erledigt.

8. Dem Antrag Nr. 14-20 / 04593 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 2 – 

Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt vom 27.02.2018 wird hiermit nicht entsprochen; 

dieser ist damit satzungsgemäß erledigt.

9. Die Verpflichtungserklärung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften und 

die Reprivatisierungsbindungen beim Verkauf eines durch Vorkaufsrecht 

erworbenen Anwesens werden um die in Ziffer 5. des Beschlusstextes 

genannten Bindungen erweitert und entsprechend abgeändert.

10.Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


